
Bitte senden Sie den Antrag nach Möglichkeit ausschließlich an vorstehende Faxnummer. Damit ist eine schnellere
Bearbeitung sichergestellt. Die zusätzliche Übersendung des Originals auf dem Postweg ist nicht erforderlich. 
 
Sollte Ihnen kein Fax-Gerät zur Verfügung stehen, senden Sie den Antrag bitte an die Servicestelle Registerportal beim
Amtsgericht Hagen, Heinitzstr. 42, 58097 Hagen.

 
 
Kundennummer Servicestelle: 32-1-910241

Anmeldung zur Teilnahme an der Internet-Registerauskunft 
 
Zur Teilnahme an der Internet-Registerauskunft wird angemeldet: 
 
Teilnehmer/Ansprechpartner (bei Firma)

 
Briefanschrift

 
Bankverbindung (falls Zahlungsart Lastschrift)

 
Firma / Organisation

Anrede Frau
Titel
Name Christa
Vorname Küppers
Geb.-Datum 13.11.1955
Telefon-Nummer 02207704683
Benutzername zinkverein

Staat Deutschland
PLZ 51515
Ort Kürten
Straße Neuensaaler Straße 38a
E-Mail-Adresse eseltreff@t-online.de

Zahlungsart Rechnung
Institut
Kontoinhaber
IBAN
SWIFT-BIC

Name/Firma
Firmenkurzname ZinK. e.V.
Registergericht Köln
Registernummer VR18625
Bereich

Servicestelle Registerportal

Amtsgericht Hagen

Heinitzstr. 42

58097 Hagen

Telefax: +49 (0)211 87565 114 100
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Rechnungsanschrift (abweichend von Briefanschrift)

 
 
Hinweis:  
Nach dem Bestätigen Ihrer Angaben über die Schaltfläche Ok senden Sie bitte den ausgedruckten
und unterschriebenen Registrierungsantrag an die Servicestelle des Registerportals, um für die
Nutzung freigeschaltet zu werden. Sollte dieser Antrag nicht innerhalb von drei Monaten bei der
Servicestelle des Registerportals eingehen, so werden die von Ihnen eingegebenen
Teilnehmerdaten gelöscht.

Staat Deutschland
PLZ 51515
Ort Kürten
Straße Neuensaaler Straße 38a
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Nutzungsordnung 
Kundennummer Servicestelle: 32-1-910241

 
1.) Diese Nutzungsordnung regelt das öffentlich-rechtliche Nutzungsverhältnis mit dem Land Nordrhein-Westfalen bei der

Inanspruchnahme der Dienste auf dieser Internetseite, insbesondere dem Suchen und Abrufen sowie dem Speichern und Fertigen

von Abdrucken von Handelsregisterinformationen. Es gelten die §§ 9 HGB, 52, 53 HRV sowie das Justizverwaltungskostengesetz

in der jeweils gültigen Fassung.

 
2.) Die Nutzung der Handelsregisterinformationen ist jedem zu Informationszwecken gestattet.

 
3.) Für den Abruf von Daten werden Gebühren nach den Nummern 1140 und 1141 des Kostenverzeichnisses des

Justizverwaltungskostengesetzes erhoben. Für jeden Abruf der zu einer Registernummer angebotenen

Handelsregisterinformationen (Aktueller Ausdruck, Chronologischer Ausdruck, Historischer Ausdruck, Unternehmensträgerdaten,

Dokumentenabruf, Strukturierter Registerinhalt) entsteht jeweils eine gesonderte Gebühr in der im Folgenden angegebenen Höhe:

 
4.) Diese Gebühren entstehen unabhängig davon, ob zu der jeweiligen Registernummer vorher oder in der gleichen Sitzung bereits

Daten abgerufen wurden. Auslagen werden nicht erhoben.

 
5.) Gebühren werden in dem auf den Abruf folgenden Monat in Rechnung gestellt.

 
6.) Wenn für den Abruf von Handelsregisterinformationen aus einem Bundesland nach den Vorschriften dieses Bundeslandes

Gebührenfreiheit besteht, werden keine Gebühren erhoben.

 
7.) Handelsregisterinformationen, die gebührenbefreit abgerufen worden sind, dürfen nur für diejenigen Zwecke verwendet werden,

wegen derer die Gebührenbefreiung besteht. Die Handelsregisterinformationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Alle

Mitarbeiter/-innen von gebührenbefreiten Einrichtungen, die Zugang zu einer Benutzerkennung erhalten, sind zur Einhaltung dieser

Nutzungsordnung gesondert zu verpflichten.

 
8.) Sofern für Körperschaften und sonstige Einrichtungen der öffentlichen Hand in einzelnen Bundesländern keine Gebührenfreiheit

besteht, wird für Abrufe aus diesen Ländern vor Rechnungserstellung per E-Mail eine Einzelaufstellung über Datum, Uhrzeit und

Suchergebnis (Gericht, Registerart, Registernummer) der Einsichtnahmen übersandt.

 
9.) Abgerufene Handelsregisterinformationen dürfen nur nach Maßgabe der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen,

insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 vom 27.04.2016) und der Datenschutzgesetze des

Bundes und der Länder, genutzt und verbreitet werden.

 
10.) Es ist unzulässig, mehr als 60 Abrufe pro Stunde zu tätigen. Bei Zuwiderhandlungen kann eine Benutzerkennung gesperrt

werden. Kann das berechtigte Erfordernis für eine höhere Abrufhäufigkeit nachgewiesen werden, besteht die Möglichkeit, nach

vorheriger Rücksprache mit der Servicestelle Registerportal für einen beschränkten Zeitraum auch eine höhere Abrufhäufigkeit

zuzulassen.

 

Aktueller Abdruck (AD) 4,50 EUR
Chronologischer Abdruck (CD) 4,50 EUR
Historischer Abdruck (HD) 4,50 EUR
Dokument 1,50 EUR
Unternehmensträgerdaten (UT) 0,00 EUR
Veröffentlichungen (VÖ) 0,00 EUR
Strukturierter Registerinhalt (SI) 4,50 EUR

(Ort, Datum) (Unterschrift)
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